Zwischen der Philipps-Universität Marburg (UMR)
vertreten durch den Präsidenten 
Prof. Dr. Thomas Nauss
Biegenstraße 10
35037 Marburg

Ausführende Stelle: [Textfeld: FB, Institut, etc.]
– Im Folgenden: Praktikumsbetrieb –

und

[bookmark: _Hlk218864376]Frau/Herrn [Textfeld], geb. am [Textfeld] in [Textfeld], wohnhaft in [Textfeld: gültige Anschrift],

· Im Folgenden: Praktikantin/Praktikant –
wird folgender

Praktikumsvertrag über ein Pflichtpraktikum

geschlossen:


§ 1 Rechtsverhältnis
Das Praktikumsverhältnis ist kein Berufsausbildungsverhältnis und kein Arbeits-verhältnis. Das Praktikumsverhältnis richtet sich nach der Praktikanten-Richtlinie des Landes Hessen vom 01.06.2023 (Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 24.07.2023 - Nr. 30 – S. 974 ff) in der jeweils geltenden Fassung, nach den Bestimmungen dieses Vertrags sowie nach den allgemeinen arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen, soweit diese vorliegend anwendbar sind.

§ 2 Ziel des Praktikums
Der Praktikumsbetrieb gibt der Praktikantin / dem Praktikanten Gelegenheit, 
[optionalesTextfeld: z. B. vorbehaltlich der Einreichung der Immatrikulationsbescheinigung vom Sommer-/Wintersemester 20.., etc.]

vom [Textfeld: Datum] bis [Textfeld: Datum]

in/im [Textfeld: FB, Institut, etc.] ein Pflichtpraktikum während des Studiums zu absolvieren und in diesem Rahmen praktische Kenntnisse und Erfahrungen zu sammeln / die im Rahmen des Studiums erworbenen Kenntnisse praxisorientiert zu vertiefen. Der Praktikumsort ist Marburg.
Die Betreuung während des Praktikums übernimmt [Textfeld:  Titel, Vor-, Nachname, nähere Angaben, z.B. FB, Funktion]. Das Praktikum erfolgt im geplanten Umfang im Rahmen einer hochschulrechtlichen Bestimmung und wurde noch nicht abgeleistet. Als Nachweis wird dem Praktikumsbetrieb entweder eine Bestätigung der jeweiligen Hochschule oder ein aktuelles Transcript of Records zusammen mit dem Auszug der jeweiligen Prüfungsordnung des konkret genannten Studiengangs durch die Praktikantin / den Praktikanten spätestens mit der Unterzeichnung dieses Vertrags vorgelegt. Das Praktikum ist Bestandteil des [Textfeld: Bachelor- oder Master-] studiengangs „[Textfeld: genaue Bezeichnung Studiengang]“ an der [Textfeld: Hochschule, z. B. Philipps-Universität Marburg].

§ 3 Praktikumsbericht
Die Lern- und Ausbildungsziele gemäß den Anforderungen der Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang, indem sie / er eingeschrieben ist, hat die Praktikantin / der Praktikant grundsätzlich durch einen Praktikumsbericht zu dokumentieren, ggf. in Verbindung mit schul- oder hochschulrechtlichen Vorgaben. Dem Praktikumsbericht ist eine Übersicht beizufügen, in der die Praktikantin / der Praktikant die Anwesenheit im Praktikumsbetrieb mit Beginn und Ende dokumentiert. Die Übersicht ist nach dem Ende der Praktikumszeit vorzulegen. Der Praktikumsbericht ist durch den Praktikumsbetrieb gegenzuzeichnen.

§ 4 Tägliche Praktikumszeit
Die Praktikumszeit entspricht grundsätzlich der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit der Tarifbeschäftigten des Praktikumsbetriebes von zurzeit 40 Stunden. 
Die Praktikumszeit wird in [Textfeld: Vollzeit oder Teilzeit mit Angabe h/Woche], jedoch mindestens im Umfang von [Textfeld] Stunden im Gesamtzeitraum erbracht.

§ 5 Pflichten des Praktikumsbetriebes
Der Praktikumsbetrieb ist verpflichtet, der Praktikantin / dem Praktikanten die zum Erreichen des Praktikumszieles erforderlichen Informationen, Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen zu vermitteln und eine Praktikumsbetreuerin / einen Praktikumsbetreuer zu benennen (s.§ 2). Er verpflichtet sich, vor Beginn der Praktikumstätigkeit die Praktikantin /den Praktikanten in den für diese Tätigkeiten relevanten Bereichen über Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu unterweisen sowie sie / ihn über alle weiteren im Zusammenhang mit der Praktikumstätigkeit relevanten, in § 6 konkretisierten Vorschriften der UMR zu unterrichten. 

§ 6 Pflichten der Praktikantin / des Praktikanten
Die Praktikantin / der Praktikant ist verpflichtet,
1. alle zuständigen Stellen über das Bestehen des Praktikums zu informieren, soweit dies erforderlich ist,
2. das Praktikum gewissenhaft zu betreiben,
3. den erteilten Weisungen zu folgen,
4. die für den Praktikumsbetrieb geltende Ordnung zu beachten,
5. Material, Geräte und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln,
6. [bookmark: _Hlk223089316]die an der Philipps-Universität Marburg geltenden und für die Praktikumstätigkeiten relevanten Vorschriften über den Arbeitsschutz, die Arbeitssicherheit und weitere einschlägige Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes sowie – soweit diese ihrem Inhalt nach auf das Praktikumsverhältnis anwendbar sind – insbesondere die Bestimmungen über die Schweigepflicht sowie die Schadenshaftung, die für die entsprechenden Beschäftigten des Landes Hessen gelten zu beachten. Die vorstehend genannten Vorschriften werden der Praktikantin / dem Praktikanten gemäß § 5 Satz 2 dieses Vertrags zu Beginn des Praktikums zur Kenntnis gebracht. Die Textform findet sich in Anhang I zu diesem Vertrag.
7. den Praktikumsbetrieb unverzüglich zu benachrichtigen, wenn das Praktikum versäumt werden muss und aus welchem Grund. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, muss spätestens am vierten Kalendertag der krankheitsbedingten Abwesenheit eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit vorgelegt werden. 

§ 7 Praktikantenvergütung
Die Praktikantin / der Praktikant erhält für das Praktikum kein Entgelt. 


§ 8 Erholungsurlaub/Befreiung
Die Praktikantin / der Praktikant hat während des Pflichtpraktikums keinen Urlaubsanspruch.  
Sie / Er erhält jedoch Befreiung, soweit dies den Zweck des Praktikums nicht beeinträchtigt. Im Übrigen gelten die für die entsprechenden Angestellten des Landes Hessen jeweils maßgebenden Bestimmungen, soweit diese anwendbar sind.

§ 9 Beendigung des Praktikumsverhältnisses
Das Praktikumsverhältnis endet mit Ablauf des in § 2 genannten Zeitraums automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Darüber hinaus kann das Praktikumsverhältnis jederzeit einvernehmlich beendet oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes außerordentlich gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

§ 10 Praktikumsbescheinigung bzw. Zeugnis
Bei Beendigung des Praktikumsverhältnisses ist mindestens eine Bescheinigung über das abgeleistete Praktikum zu erteilen. Neben der fachlichen Qualifikation sollten auch folgende Gesichtspunkte dargestellt sein:
· Leistungsbereitschaft
· die Fähigkeit über selbständiges Arbeiten und kreatives Problemlösungs-verhalten
· Kooperations- und Teamfähigkeit
· Verantwortungsbewusstsein und Verantwortungsbereitschaft
[bookmark: _Hlk220330175]Auf Verlangen ist der Praktikantin / dem Praktikanten ein Zeugnis auszustellen. Es muss Angaben über Art, Dauer und Ziel des Praktikums sowie über die erworbenen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten enthalten.

§ 11 Verschwiegenheit/Datenschutz
(1) Die Praktikantin / der Praktikant verpflichtet sich, über Angelegenheiten, deren Geheim-haltung durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen, behördlich angeordnet oder rechtskräftig gerichtlich entschieden ist, auch nach dem Ausscheiden Stillschweigen zu bewahren. Der Praktikantin / der Praktikant verpflichtet sich, keinerlei dienstliche Daten oder Informationen, die sie / er von der UMR im Rahmen des Praktikums erhält, die etwa in Dokumenten verschriftlicht oder als Dateien verfügbar sind, ohne die vorherige Zustimmung des Praktikumsbetriebes zu behalten, zu löschen oder zu vervielfältigen. Auch für Bild- und Tonaufzeichnungen jeglicher Art während des Praktikums bedarf es einer vorherigen Zustimmung des Praktikumsbetriebes. Bei Beendigung des Praktikantenverhältnisses sind alle dienstlichen Unterlagen sowie etwa angefertigte Abschriften oder Kopien an die Dienststelle herauszugeben.
(2) Der Praktikumsbetrieb verarbeitet die personenbezogenen Daten der Praktikantin / des Praktikanten im Einklang mit den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

§ 12 Unfallversicherung und Haftung
Die Praktikantin / der Praktikant unterliegt während der Dauer des Praktikums der gesetzlichen Unfallversicherung und der Schadenshaftung, die für die entsprechenden Angestellten des Landes Hessen gelten.

§ 13 Änderungen/Ergänzungen des Vertrags
Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung einschließlich dieser Schriftformklausel bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform und müssen von allen Parteien unterzeichnet werden, dies gilt auch für Nebenabreden.



§ 14 Ausfertigung/Sonstiges
Die Praktikantin / der Praktikant versichert mit der Unterzeichnung dieses Vertrags, dass sie / er alle Bestimmungen dieser Vereinbarung gelesen und verstanden hat. Die Praktikantin / der Praktikant akzeptiert alle Klauseln und Verpflichtungen. Jede Partei erhält eine Ausfertigung dieses Vertrages.







Marburg, den xxx	Marburg, den

Für die UMR

Im Auftrag 						



-----------------------------------------------                         -------------------------------------------------
Name der für die Unterzeichnung berechtigten 	Praktikantin / Praktikant
Person
Abteilung / Funktion


Anlage I zur § 6 Nr. 6 des Praktikantenvertrags

(1) Gesetzliche Grundlagen des Arbeitsschutzes an der UMR sind insbesondere 
· Arbeitsschutzgesetz
· Arbeitsstättenverordnung
· Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge
· Unfallverhütungsvorschrift 1 der DGUV
· Betriebssicherheitsverordnung
· Mutterschutzgesetz

(2) interne Grundlagen UMR sind 
· Richtlinie zur Verantwortung und Organisation des Arbeits- und Umweltschutzes an der Philipps-Universität Marburg 
· Handbuch für Arbeitssicherheit und Umweltschutz der Philipps-Universität Marburg
· Brandschutzordnung

(3) Darüber hinaus können weitere fachspezifische Arbeitsschutzregelungen gelten. Diese sind der Praktikantin / dem Praktikanten in geeigneter Weise ebenfalls zur Kenntnis zu bringen.
Details zu den oben genannten Vorschriften findet man unter dem Stichwort „Sicherheit“ auf der Homepage der UMR.


(4) Bestimmungen über die Schweigepflicht sowie die Schadenshaftung, die für die entsprechenden Beschäftigten des Landes Hessen gelten:
· § 3 (7) Tarifvertrag des öffentlichen Dienst des Landes Hessen: Für die Schadenshaftung der Beschäftigten finden die Bestimmungen, die für die Beamtinnen und Beamten des Landes jeweils gelten, entsprechende Anwendung.
· § 48 Beamtenstatusgesetz: Beamtinnen und Beamte, die vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihnen obliegenden Pflichten verletzen, haben dem Dienstherrn, dessen Aufgaben sie wahrgenommen haben, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Haben mehrere Beamtinnen oder Beamte gemeinsam den Schaden verursacht, haften sie als Gesamtschuldner.
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